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RS OGH 1953/6/24 1Ob195/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1953

Norm

ABGB §843

EO §7 Ac

EO §351 Abs1

ZPO §226 IIA1

Rechtssatz

Bei einer Klage auf Übertragung eines zu parzellierenden Grundstückes ist der Teilungsplan, der die berechtigten

Forderungen der Bau - und insbesondere der Straßenbehörden zu berücksichtigen haben wird - neben dem

vorliegenden Urteil - ein integrierender Bestandteil im Vollstreckungsverfahren.
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